
IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 11 BauNVO)
1.1.1 Bereich SO 1: Als Art der baulichen Nutzung wird Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO mit der Zweckbestimmung „Batteriespeicher/Umspannwerk“ festgesetzt.

Bereich SO 2: Als Art der baulichen Nutzung wird Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Umspannwerk/Batteriespeicher“ festgesetzt. 

1.1.2 Das Sonstige Sondergebiet (SO 1) mit der Zweckbestimmung „Batteriespeicher/Umspannwerk“ und 
das Sonstige Sondergebiet (SO 2) mit der Zweckbestimmung „Umspannwerk/Batteriespeicher“ dient 
der Unterbringung der Nutzung Batteriespeicher bzw. Umspannwerk. 

1.1.3 Im Sonstigen Sondergebiet (SO 1) mit der Zweckbestimmung „Batteriespeicher/Umspannwerk“ und 
im Sonstigen Sondergebiet (SO 2) mit der Zweckbestimmung „Umspannwerk/Batteriespeicher“ sind 
zulässig: 
1. Container zur Energiespeicherung (Batteriespeicher) und Umspannwerk.
2. Nebenanlagen zur Unterbringung der zum Betrieb des Batteriespeichers erforderlichen techni- 
    schen Ausrüstung (z.B. Schaltanlage, Wechselrichter, Transformator) 
3. Sonstige technische Anlagen (z.B. Betriebsgebäude) und Stellplätze, die für den Betrieb der   
    Nutzung Batteriespeicher bzw. Umspannwerk erforderlich sind.
4. Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzwände).  

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl: 
Die Grundflächenzahl wird mit max. 0,8 festgesetzt. 

1.2.2 Höhe baulicher Anlagen:
Die bauliche Höhe der Container zur Energiespeicherung wird auf max. 12,0 m ü. NHN festgelegt.
Der Höhenbezugspunkt ist auf 233,589 m ü. NHN (DHHN 2016) festgesetzt.
Punktuell sind darüber hinaus Blitzschutzanlagen bis zu einer Maximalhöhe von 18,0 m für die 
Container zur Energiespeicherung über Höhenbezugspunkt (DHHN 2016) zulässig.

Die bauliche Höhe des Umspannwerks wird auf max. 21,0 m ü. NHN festgelegt.
Der Höhenbezugspunkt ist auf 233,589 m ü. NHN (DHHN 2016) festgesetzt.
Punktuell sind darüber hinaus Blitzschutzanlagen bis zu einer Maximalhöhe von 26,0 m für das 
Umspannwerk über Höhenbezugspunkt (DHHN 2016) zulässig.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m § 22 BauNVO)
1.3.1 Im Bebauungsplan ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Dabei 

sind die einzelnen Container zur Energiespeicherung in Modulreihen wie bei offener Bauweise mit 
einem seitlichen Grenzabstand zu errichten, wobei die Länge einer Containerreihe 50,0 m über- 
schreiten darf.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m § 23 BauNVO) 

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO festgesetzt.

1.4.2 Gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. Weiterhin sind gemäß § 23 Abs. 5 
Satz 2 BauNVO auch bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zu- 
lässig sind oder zugelassen werden können, außerhalb der Baugrenzen nicht zulässig.

1.4.3 Einfriedungen und Schallschutzwände sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

1.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
1.5.1 Das Plangebiet liegt an der Straße „Am Felsenhof“. Die verkehrstechnische Hauptanbindung erfolgt 

von Norden über die Straße „Am Felsenhof“. Für eine Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung 
des Planvorhabens erstreckt sich die Zufahrt zum Plangebiet auf die Fl. Nr. 2675 und ist hier als 
öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. Drei zentrale Zu- und Ausfahrten im Norden (Fl. Nr. 2680) 
zur technischen Abwicklung, im Bereich des festgesetzten Umspannwerks (Fl. Nr. 2678) für den 
Trafo- und Schwerlasttransport, sowie im Süden (Fl.Nr. 2700) erschließen das Plangebiet. Nur in 
diesen definierten Bereichen sind Ein- und Ausfahrten zulässig.

1.6 Geländeauffüllungen und Abgrabungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 17 BauGB)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Geländeauffüllungen bis max. 4 m gegenüber dem 
vorhandenen Gelände sowie Abgrabungen bis zu einer Tiefe von max. 3 m gegenüber dem 
vorhandenen Gelände zulässig.

1.7 Immissionsschutz (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)
Zur Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen an die Geräuschimmissionen der Anlage 
können Schallschutzwände in der im Planteil festgesetzten umgrenzten Fläche bis zu einer Höhe 
von 12,0 m über Höhenbezugspunkt (233,589 m ü. NHN) errichtet werden. 

2.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) 
Alle Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Verlust sind sie gleichartig und 
-wertig zu ersetzen. 
Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Bioziden, Pestiziden und Rodentiziden ist nicht zulässig.

2.1 Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen innerhalb der als Sonstiges Sondergebiet (SO) festge- 
setzten Flächen sind zu begrünen und zu unterhalten. Es sind ausschließlich Saatgut gebietseigener 
Herkunft (UG 11-Südwestdeutsches Bergland), sowie heimische Gehölze gebietseigener Herkunft 
(VG 5. 1-Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken) zu 
verwenden. Laubbäume sind mit der Mindest-Pflanzqualität Hochstamm, 3xv, StU 14-16 cm und 
Sträucher mit der Mindest-Pflanzqualität versetzter Strauch, ab 3 Triebe, h 60-100 cm zu pflanzen. 
Auf die Auswahllisten 1 - 3 unter V HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, Ziff. 5.0 
wird verwiesen.
Kunstrasen und großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur 
Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind nicht 
zulässig.
Es wird auf die einzuhaltenden Pflanzabstände unter V HINWEISE UND NACHRICHTLICHE 
ÜBERNAHMEN, Ziff. 4.0 verwiesen.

3.0 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)
Aus naturschutzfachlicher Sicht ergibt sich durch den Bebauungsplan Batteriespeicher “Am Felsen- 
hof“ überschlägig ein Ausgleichsbedarf von 161.392 Wertpunkten (WP), der sowohl intern als auch 
extern erbracht wird.

Die unter 3.0 festgesetzte interne Ausgleichsfläche A5 - Flurstücke 2676, 2698, 2699, 2700, 2701 
(Teilflächen), Gemarkung Bergrheinfeld (8.032 m², 15.995 WP) und die externen Ausgleichsflächen 
A1- Flurstück 2697 (Teilfläche), Gemarkung Bergrheinfeld (2.269 m², 7.715 WP), A2.1, A2.2, A2.3, 
A2.4 - Flurstücke 2710, 2713, 2658, 2659, 2697 (Teilflächen), Gemarkung Bergrheinfeld (32.710 m², 
65.420 WP), A3 - Flurstück 5427, Gemarkung Ettleben (26.592 m², 40.428 WP) und A4 - Flurstück 
5433, Gemarkung Ettleben (30.627 m², 46.008 WP)  werden den Eingriffen des Bebauungsplans 
Batteriespeicher "Am Felsenhof" der Gemeinde Bergrheinfeld zugeordnet. 

3.1 Interne Ausgleichsmaßnahme
Ausgleichsfläche A5 - Flur-Nrn. 2676, 2698, 2699, 2700, 2701 (Teilflächen), Gemarkung 
Bergrheinfeld (ca. 8.032 m²)
Bestand: Intensiv genutzter Acker
Entwicklungsziel: Extensiv genutzte Ackerfläche mit standorttypischer Segetalvegetation
Maßnahmen: 
- Einsaat mit reduzierter Saatgutmenge der landwirtschaftlichen Kultur (max. 50-70 % der regulären 
  Saatgutmenge) z.B. durch weiten Reihenabstand (doppelt o. dreifach)
- bei fehlender Entwicklung der Segetalvegetaion sind diese in Abstimmung mit der Unteren Natur- 
  schutzbehörde als Saatgut einzubringen. 
Pflege: 
- keine Düngung (im Einzelfall und in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zulässig: begrenzte, 
  dem Entwicklungsziel angepasste Erhaltungsdüngung; Düngermenge begrenzen max. auf Entzug 
  bzw. Zielanforderung z.B. aus dem Segetalartenschutz)
- Verzicht auf Kalkung
- keine Pflanzenschutzmittel (in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde: Reduzierung von konkur-
  renzstarken, nicht dem Entwicklungsziel entsprechenden Pflanzenarten)
- Verzicht auf Bodenbearbeitung einschließlich mechanischer Unkrautbekämpfung im Zeitraum 15.3. 
  bis 1.7. 
- Verzicht auf Bewässerung
- Umbruch und Neuansaat der Ackerfläche jährlich  

Bei fachgerechter Umsetzung sowie fachgerechter Pflege kann ein Kompensationsumfang von ca. 
15.995 WP erbracht werden. 

3.2 Externe Ausgleichsflächen 
Die externen Ausgleichsflächen werden multifunktional auf den artenschutzrechtlichen Ausgleichs- 
flächen (CEF / FCS) (s. IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0) festgesetzt: 

Ausgleichsfläche A1 - Flur-Nr. 2697 (Teilfl.), Gemarkung Bergrheinfeld (ca. 2.269 m²)
Bestand: intensiv genutzter Acker 
Entwicklungsziel: Es ist eine mäßig extensiv genutzte Wiese und Säume anzulegen und zu ent- 
wickeln. Aufgrund der Wüchsigkeit des Bodens ist voraussichtlich nur eine artenarme Ausprägung 
möglich. Es erfolgt eine Strukturanreicherung durch die Anlage von Habitatstrukturen für Zaun- 
eidechsen gem. der Festsetzung zum artenschutzrechtlichen Ausgleich Maßnahme CEF4 (IV 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0). 
Bei fachgerechter Umsetzung sowie fachgerechter Pflege kann ein Kompensationsumfang von ca. 
7.715 WP erbracht werden. 

Ausgleichsfläche A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 - Flur-Nrn. 2710, 2713, 2658, 2659, 2697 (Teilfl.) 
Gemarkung Bergrheinfeld (ca. 32.710 m²)
Bestand: intensiv genutzter Acker 
Entwicklungsziel: Es ist eine, dem Rebhuhn angepasste, Ackernutzung durchzuführen. Hierzu 
werden 50% als Brache und 50% als Getreidefläche gem. der Festsetzung zum artenschutz-
rechtlichen Ausgleich Maßnahme CEF1 (IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0) angelegt und 
gepflegt. 
Bei fachgerechter Umsetzung sowie fachgerechter Pflege kann ein Kompensationsumfang von ca. 
65.420 WP erbracht werden. 

Ausgleichsfläche A3 - Flur-Nrn. 5427, Gemarkung Ettleben (ca. 26.952 m²)
Bestand: intensiv genutzter Acker 
Entwicklungsziel: Es ist eine, dem Feldhamster angepasste, Ackernutzung durchzuführen. Hierzu 
werden je ein 1/3 der Fläche mit Getreide, Blühmischung und Luzerne gem. der Festsetzung zum 
artenschutzrechtlichen Ausgleich Maßnahme FCS1 (IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0) 
angelegt und gepflegt. 
Bei fachgerechter Umsetzung sowie fachgerechter Pflege kann ein Kompensationsumfang von ca. 
40.428 WP erbracht werden. 

Ausgleichsfläche A4 - Flur-Nrn. 5433, Gemarkung Ettleben (ca. 30.672 m²)
Bestand: intensiv genutzter Acker 
Entwicklungsziel: Es ist eine, dem Feldhamster sowie der Feldlerche und der Wiesenschafstelze 
angepasste, Ackernutzung durchzuführen. Hierzu werden je ein 1/4 der Fläche mit Getreide, 
Blühmischung, Luzerne und Brache gem. der Festsetzung zum artenschutzrechtlichen Ausgleich 
Maßnahmen CEF2 und FCS1 (IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0) angelegt und gepflegt. 
Bei fachgerechter Umsetzung sowie fachgerechter Pflege kann ein Kompensationsumfang von ca. 
46.008 WP erbracht werden. 

Mit Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen A1 bis A5 kann der naturschutzfachliche Ausgleichs- 
bedarf vollständig ausgeglichen werden. 

I PRÄAMBEL
Auf Grundlage des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der 
bayerischen Gemeindeordnung (GO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld den vorlie- 
genden Bebauungsplan Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grünordnung am
. . . . . . . . . .  als Satzung beschlossen.

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplan Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter 
Grünordnung erfolgt auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Gesetze und Verordnungen, wie Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Bauordnung (BayBO), Baunut- 
zungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV), Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellV) und Straßenverkehrs-Ordnung (StVO).

Plangrundlage:
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 
03.06.2025 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.

Wichtige Hinweise zur Koordinatengrundlage:
Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
ETRS89 / UTM Zone 32 (EPSG 25832).

II ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
1.0 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)
“Sonstiges Sondergebiet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
“Batteriespeicher/Umspannwerk“ 

“Sonstiges Sondergebiet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
“Umspannwerk/Batteriespeicher“ 

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

max. Grundflächenzahl (GRZ)

max. bauliche Höhe Container 12,0 m ü. Höhenbezugspunkt (DHHN 2016) 

max. bauliche Höhe Umspannwerk 21,0 m ü. Höhenbezugspunkt (DHHN 2016)

Höhenbezugspunkt (Punktnummer FM 05; Y= 3582652.259 m; X= 5539693.996 m; 
Z= 233.589 m; DHHN; 
Festpunktdokumentation KLOSE GMBH Ingenieurvermessung vom 13.12.2024  

3.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Baugrenze

4.0 Verkehrs- und Erschließungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrt

5.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Ein- 
richtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie 
für Ablagerungen

hier: Retentionsbecken

6.0 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

oberirdisch Bestand Strom (Bayernwerk)

oberirdisch Planung Strom (SuedLink)

oberirdisch Planung Strom (Tennet)

unterirdisch Bestand Strom (Üz Mainfranken eG)

7.0 Planungen, Nutzungregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

8.0 Sonstige Planzeichen
Umgrenzung der Flächen, auf denen gemäß Stellungnahme Bayernwerk vom 27.08.2025 
und TenneT vom 05.09.2025 nur eine eingeschränkte Bebauung möglich ist
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
hier: Schutzzone Freileitung 110 kV-Freileitung Bayernwerk und 380 kV-Freileitung TenneT)
Bezüglich der Einschränkungen wird auf die Ausführungen in der Begründung zum Bebau- 
ungsplan unter Kap. 5.8 verwiesen 

Umgrenzung der Flächen, auf denen gemäß Stellungnahme Bayernwerk vom 27.08.2025 
und TenneT vom 05.09.2025 nur eine eingeschränkte Bebauung möglich ist
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
hier: Bauverbotszone Mastnahbereich ab Fundamentaußenkante Freileitung Bayernwerk 
und TenneT); Bezüglich der Einschränkungen wird auf die Ausführungen in der Begründung 
zum Bebauungsplan unter Kap. 5.8 verwiesen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 12 und 14 BauGB)
hier: Bauliche Höhe Container und Umspannwerk

III HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN

Nutzungsschablone
A) Art der baulichen Nutzung

B) max. bauliche Höhe Container/Umspannwerk m ü. Höhenbezugspunkt (DHHN 2016)

C) max. Grundflächenzahl GRZ 

D) Bauweise  

Flurstücksnummer  

Vorhandene Flurgrenzen

Bemaßung

Höhenschichtlinie

VI VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld hat in der Sitzung vom 05.08.2025 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grün- 
ordnung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 29.08.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2.0 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter 
Grünordnung in der Fassung vom 30.01.2026 hat in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.03.2026 statt- 
gefunden.

3.0 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit inte- 
grierter Grünordnung in der Fassung vom 30.01.2026 hat in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.03.2026
stattgefunden.

4.0 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grünord- 
nung in der Fassung vom . . . . . . . . . . . wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . beteiligt. 

5.0 Der Entwurf des Bebauungsplanes Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grünordnung in 
der Fassung vom . . . . . . . . . . . wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
. . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
wurde als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit eine Auslegung in Papierform im 
Bauamt der Gemeindeverwaltung Bergrheinfeld, Hauptstraße 38, Zimmer E 03 während folgender 
Zeiten (Montag 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr mit Termin; Dienstag 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr mit 
Termin; Mittwoch 8 - 12 Uhr; Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 17.30 Uhr sowie Freitag 8 - 12 Uhr) 
bereitgestellt. Die Unterlagen wurden über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich 
gemacht.

6.0 Die Gemeinde Bergrheinfeld hat mit Beschluss des Gemeinderates vom . . . . . . . . . . . den Bebau- 
ungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . . als Satzung beschlossen.

Gemeinde Bergrheinfeld, den . . . . . . . . . . . 
Erster Bürgermeister Werner 

7.0 Ausgefertigt

Gemeinde Bergrheinfeld, den . . . . . . . . . . .  
Erster Bürgermeister Werner 

8.0 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grün- 
ordnung wurde am . . . . . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grünordnung und Begründung 
und Zusammenfassender Erklärung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde Bergrheinfeld zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlan- 
gen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan Batteriespeicher „Am Felsenhof“ mit integrierter Grün- 
ordnung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Bergrheinfeld, den . . . . . . . . . . .  
Erster Bürgermeister Werner

SO 1
Batteriespeicher/
Umspannwerk

max. 0,8

Bauliche Höhe Umspannwerk
max. 21,0 m ü. 

Höhenbezugspunkt
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x
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Bauliche Höhe Container max.
12,0 m ü. Höhenbezugspunkt

4.0 Pflanzabstände
Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers sowie die renzabstände 
entsprechend des aktuellen Nachbarrechts gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i.V.m. 
dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) zu berücksichtigen.

5.0 Auswahllisten standortgerechter Gehölzarten 
Auswahlliste 1 - Laubbäume 1. Ordnung
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, StU 14-16 cm
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche 
Tilia cordata Winter-Linde 

Auswahlliste 2 - Laubbäume 2. Ordnung 
Empfohlene Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, StU 14-16 cm
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Sand-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus pyraster Wild-Birne
Salix alba Silber-Weide
Sorbus aria Mehlbeere

Auswahlliste 3 - heimische, standortgerechte Sträucher 
Pflanzmindestgröße: vStr., ab 3 Triebe, h 60-100 cm
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewöhnl. Schneeball

Auswahlliste 4 - Wild- und Kulturobst (Alte Sorten)
Pflanzmindestgröße: H, Kronenansatz 1,80 m
Malus domestica in Sorten Kulturapfel 'Goldparmäne', 'Gewürzluiken', 'Rheinischer Bohnapfel', 

'Jakob Fische', Rote Sternrenette', 'Mollebusch'
Prunus avium  Vogelkirsche
Pyrus pyraster  Holzbirne
Pyrus communis in Sorten Kulturbirne 'Mollebusch', 'Hänserbirne', Große Rommelter', 

'Röhrlesbirne'
Sorbus domestica  Speierling
Sorbus torminalis Elsbeere

6.0 Bodendenkmalschutz
Das Plangebiet liegt westlich vom Main in einer in vor- und frühgeschichtlicher Zeit äußerst intensiv 
genutzten Kulturlandschaft. Durch den Energieumbau sind in den letzten Jahren in diesem Bereich 
bei entsprechenden Bauvorhaben bereits zahlreiche sehr hochwertige und landesgeschichtlich be- 
deutsame Bodendenkmäler aufgedeckt worden.

So konnte 2015 unter anderem Nordbayerns größtes Gräberfeld der Schnurkeramik südlich des 
Vorhabens freigelegt werden. 
2023 erfolgten direkt westlich angrenzend weitere Rettungsgrabungen die ebenfalls neolithische 
Siedlungsbefunde aufdeckten. 
Direkt südwestlich liegt zudem eine bekannte Siedlung der Urnenfelderzeit (D-6-6026-0017). 
Weiterhin befinden sich im Bereich der externen Ausgleichsflächen Fl. Nrn. 5427, 5433, Gemar- 
kung Ettleben, östlich eine bekannte Siedlung der Hallstattzeit und der älteren Latènezeit 
(D-6-6026-0327) und nördlich eine bekannte Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung 
(D-6-6026-0122). 
Direkt nördlich der externen Ausgleichsflächen Fl. Nr. 2658, 2659, Gemarkung Bergrheinfeld, liegt 
zudem eine bekannte Freilandstation des Paläolithikums und des Mesolithikums, Siedlung der 
Linearbandkeramik, der Bronzezeit und der Eisenzeit (D-6-6026-0187). 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass sich in den überplanten Bereichen bisher 
unbekannte Bodendenkmäler befinden.

Bodeneingriffe aller Art bedürfen im Bereich des o.g. Planungsgebiets und der externen  Ausgleichs- 
flächen daher einer Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.

7.0 Angrenzende landwirtschaftliche Flächen
Staub-/Lärm-/Geruchseinwirkungen sind durch eine entsprechende Bewirtschaftung von angrenzen- 
den landwirtschaftlichen Flächen hinzunehmen.

8.0 Wassergefährdende Stoffe
In Batterien verbaute Stoffe sind in der Regel als wassergefährdend einzustufen. Diesbezüglich sind 
die Anforderungen der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 
(AwSV) einzuhalten.

9.0 Bodenschutz
Gemäß § 202 BauGB ist der bei den Baumaßnahmen anfallende Mutter- bzw. Oberboden in nutz- 
barem Zustand zu erhalten. Maßgebliche Gesetzesgrundlage für eine mögliche Verwertung des 
anfallenden Oberbodens sind die §§ 6 und 7 der Bundesbodenschutzverordnung.

10.0 Geogefahren 
Der Untergrund besteht aus verkarstungsfähigen Sulfatgesteinen des Mittleren Keupers, die von 
unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Das Vorkommen unterirdischer Hohl- 
räume bzw. eine Erdfallgefahr ist nicht auszuschließen. Dies sollte bei der Durchführung ent- 
sprechender Baumaßnahmen beachtet werden (z.B. Einsatz stabiler Bodenplatten, Ableitung von 
Niederschlagswasser). Werden Geländeabsenkungen bemerkt oder bei Bauarbeiten Hohlräume 
oder aufgelockerte Bereiche angetroffen, so sind diese durch einen einschlägig erfahrenen 
Ingenieurgeologen zu begutachten.

4.0 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF- und 
FCS-Maßnahmen) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. 44 BNatSchG)

4.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
CEF-Maßnahmen müssen vor Eingriff bereits funktionsfähig sein. Auf den artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag (TNL, Mai 2026) und die Maßnahmenbeschreibungen wird verwiesen. 

CEF1 Anlage von Ersatzhabitaten für das Rebhuhn
Zur Kompensation für vorhabenbedingte Habitatverluste von Rebhühnern werden als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des §  44 Abs.  5 Satz  3 BNatSchG Rebhuhnstreifen angelegt. 
Dabei ist folgende Option zur Anlage der Rebhuhnstreifen nach Angaben der uNB Schweinfurt 
durchzuführen:

Rebhuhnstreifen, extensiv mit Winternahrung
Flächenbedarf pro betroffenes Revier: 2 ha/ Brutpaar
Dimensionierung und Lage: 
- 50 % Brachestreifen (dreijährig), min. 15 m breit, mindestens 100m lang, mit lückiger Vegetations-  
  struktur und Erhaltung von Rohbodenstellen, ggf. durch Kombination mit temporären Brachestreifen 
  oder -inseln 
- angrenzend 50 % Getreideanbau mit doppeltem Saatreihenabstand und anschließendem Ernte- 
  verzicht, mindestens 15 m breit und mindestens 100 m lang
Die Ausgleichsflächen sind in Teilflächen mit je mindestens 0,3 ha Größe anzulegen. Sie sind dabei 
möglichst in einer maximalen Entfernung von 500m zum Vorhabenbereich und an trockenen Stand- 
orten anzulegen, um eine eigenständige Besiedlung durch die Rebhühner zu ermöglichen. Es erfol- 
gen keine Düngung, keine Kalkung, keine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln und keine mecha- 
nische Unkrautbekämpfung vom 15.3. bis 31.7. eines Jahres. Eine Flächenrotation ist möglich.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auf den Flur-Nrn. 2710, 2713, 2658, 2659, 2697 (Teilfl.), 
Gemarkung Bergrheinfeld (vgl. IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 3.2, Ausgleichsmaßnahmen 
A2.1, A2.2, A2.3, A2.4). Der Ausgleichsbedarf von 4,0 ha (2 betroffene Brutpaare) kann mit den an- 
gegebenen Flächen nicht vollständig erbracht werden. Die ausstehenden 0,7 ha befinden sich in 
Klärung und werden über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. 

CEF2 Anlage von Ersatzhabitaten für Feldlerche und Wiesenschafstelze
Zur Kompensation für vorhabenbedingte Habitatverluste von Feldlerchen und Wiesenschafstelzen 
werden als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des §  44 Abs.  5 Satz  3 BNatSchG 
Blühstreifen aus niedrigwüchsigen Arten mit angrenzenden selbstbegrünenden Brachestreifen 
(jährlich umgebrochen, Verhältnis ca. 50 : 50) nach StMUV (2023) angelegt. Als Saatmischung soll 
eine standortspezifische Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der standorttypischen 
Segetalvegetation verwendet werden. Die Einsaat erfolgt mit reduzierter Saatgutmenge (max. 
50-70 % der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Be- 
stand sollen zum Erhalt von Rohbodenstellen belassen werden. Die Breite der Flächen soll bei strei- 
figer Umsetzung der Maßnahme mindestens 20 m betragen. Es erfolgt keine Mahd, keine Bodenbe- 
arbeitung und kein Befahren, es sei denn, der Aufwuchs ist nach dem ersten Jahr dicht und hoch 
und dadurch kein geeignetes Feldlerchenhabitat mehr. In diesem Fall soll keine Feldbearbeitung 
zwischen dem 15.3. und 1.7 stattfinden. Auf den Blüh- und Brachestreifen sind kein Dünger- und 
Pflanzenschutzmittel (PSM)-Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekämpfung zulässig.
Hierbei sind insgesamt 0,5ha Ausgleichsfläche je betroffenem Brutpaar anzulegen, was bei zwei 
ermittelten Feldlerchen- und drei ermittelten Wiesenschafstelzenrevieren im Vorhabengebiet insge- 
samt 2,5 ha Ausgleichsfläche ergibt. Die Ausgleichsflächen sind je Revier in maximal zwei Teil- 
flächen mit je mindestens 0,2 ha Größe und bei streifiger Umsetzung mindestens 20 m Breite, 
verteilt über maximal 3 ha, anzulegen. Dabei sollten sie nicht entlang von versiegelten oder geschot- 
terten Wegen sowie von Straßen, sondern im Feldstück liegen. 
Die Ersatzhabitate sind mindestens zwei Jahre auf derselben Fläche zu belassen. Danach erfolgt die 
Bodenbearbeitung und Neuansaat i. d. R. im Frühjahr bis Ende Mai, oder bei Flächenrotation ein 
Flächenwechsel. Bei einem Flächenwechsel soll die Maßnahmenfläche bis zur Frühjahrsbestellung 
belassen werden, um die Winterdeckung zu gewährleisten.
Die Ersatzhabitate sind in offenem Gelände und mit nur geringer Hangneigung bis 15° übersichtli- 
chem oberen Teil anzulegen. Die Mindestabstände zu folgenden Strukturen sollten jeweils ein- 
gehalten werden:
- 100 m zu frequentierten (Feld-)Wegen und Straßen
- Über 50 m zu Einzelbäumen und Feldhecken
- Über 120 m zu Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölzen
- Über 160 m zu geschlossenen Holzkulissen
- Nicht unter Hochspannungsleitungen, da die Feldlerche meist mehr als 100 m Mindestabstand zu 

Hochspannungsfreileitungen einhält
- bei einer Masthöhe bis 40 m: Abstand über 50 m
- bei einer Masthöhe von 40-60 m: Abstand über 100 m
- bei einer Masthöhe über 60 m: Abstand über 150 m
- bei mehreren parallel geführten Hochspannungsleitungen, davon eine mit Masthöhe über 
  60 m: Abstand über 200 m

Die Ersatzhabitate für Feldlerche und Wiesenschafstelze werden auf Flur-Nr. 5433 mit den Ersatz- 
habitaten für den Feldhamster sowie der Ausgleichsmaßnahme A4 (vgl. IV TEXTLICHE FEST- 
SETZUNGEN, Ziff. 3.2) kombiniert.

CEF4 Anlage von dauerhaften Ersatzhabitaten für die Zauneidechse
Zur Kompensation für vorhabenbedingte Habitatverluste von Zauneidechsen werden als vorgezo- 
gene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des §  44 Abs.  5 Satz  3 BNatSchG auf einer dauerhaften 
Ausgleichsfläche Totholzhaufen, Baumstubben, sowie Stein- und Sandschüttungen auf Grünland 
ausgebracht. Hierfür wird der südliche Bereich der Flurstücksnummer 2697 herangezogen, da sie im 
Osten an die Bahnböschung mit weiteren Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätzen angrenzt. 
Zudem grenzt das Flurstück an weitere Grünlandflächen bzw. Graswege und Feldhamster-CEF- 
Flächen an, die als weitere Zauneidechsenhabitate und Nahrungsquellen dienen und die Vernetzung 
der Population mit der weiteren Umgebung gewährleisten können. 
Zur Schaffung von frostfreien Winterhabitaten sollte eine Kombination aus Gesteinsschüttung mit 
Totholz teilweise bis zu einem Meter in den Grund abgesenkt werden (siehe LANUV NRW 2025 und 
BAYLFU 2020b). Im Randbereich des kombinierten Totholz-Steinhaufens ist ein Sandkranz von 2 m 
Breite und einer Dicke von etwa 50 cm aufzutragen. Ast- und Reisighaufen sind als Verstecke und 
Trittsteine oberirdisch auszubringen. Der Abstand zwischen Winterquartieren sollte etwa 20 bis 30 m 
betragen, ebenso der von Fortpflanzungshabitaten. Versteckmöglichkeiten sollten nicht weiter als 
etwa 15 m auseinanderliegen. 
Die Anlage der Holz- und Steinhaufen bedarf einer regelmäßigen Nachpflege als Schutz vor dem 
langfristigen Überwachsen. Hierzu sollen Gebüsche und bei zu starker Beschattung auch Gehölze in 
Abständen von drei bis fünf Jahren entfernt werden. Totholz muss aufgrund des Zersetzungsprozes- 
ses nach einigen Jahren ersetzt werden. Die Offenflächen sind mit Regiosaatgut anzusäen und im 
Dreijahresturnus auf jeweils rund 30% der Teilflächen im Winterhalbjahr manuell zu mähen (Motor- 
sense, Balkenmäher), Mulchen ist nicht zulässig. 

Durch das Vorhaben gehen ca. 0,2 ha Randstrukturen bei einem von West nach Ost querenden 
Grasweg als Zauneidechsenhabitat verloren, die im Verhältnis von mindestens 1 : 1 bzgl. Größe und 
Qualität auszugleichen sind. Da die Ausgleichsfläche durch die Schaffung von kombinierten 
Totholz-Steinhaufen sowie Sandaufschüttungen höherwertiger gestaltet wird als die durch das 
Vorhaben verlorengegangene Fläche, reicht ggf. eine geringere Flächengröße als Ersatzhabitat aus.

Auf der Ersatzfläche für Zauneidechsen wird multifunktional die Ausgleichsmaßnahme A1 (vgl. IV 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 3.2; südliche Teilfläche Flrstnr. 2697, Gemarkung Bergrhein- 
feld) erbracht. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der 
Population (FCS)
FCS1 Sicherung des Erhaltungszustandes der lokalen Feldhamsterpopulation außerhalb des 
direkten räumlichen Zusammenhangs
Da keine geeigneten Ausgleichsflächen für den Feldhamster im direkten räumlichen Zusammenhang 
(350m Radius um die Vorhabenfläche) gesichert werden können, ist eine Umsiedlung der betroffe
nen Feldhamster auf geeignete und entwickelte Flächen außerhalb des direkten räumlichen Zusam
menhangs, aber innerhalb des gleichen Naturraums, notwendig.
Die Maßnahme umfasst die Anlage von Ersatzhabitaten nach dem sogenannten „3-Streifen-
Modell“.
Gemäß der Bewirtschaftungsauflagen für Feldhamsterausgleichsflächen der Regierung von Unter-
franken sollten die Ausgleichsflächen folgende Kriterien erfüllen:
- Die Ertragsmesszahl des Flurstücks muss mindestens 6.500 betragen.
- Es müssen die folgenden Abstandskriterien eingehalten werden:

 100m zu Siedlungen
 250m zu Straßen über 10.000 Kfz/24h
 100m zu Wald
 50m zu dauerhaft wasserführenden Gräben bzw. Entwässerungsgräben

- Auf der Ausgleichsfläche dürfen sich keine Sitzkrücken befinden, die Greifvögeln als Ansitz dienen 
  können.
Die Flächen sind nach den Vorgaben der Regierung von Unterfranken im „3-Streifen-Modell“ zu 
bewirtschaften. Hierbei werden in gleichen Anteilen streifenförmig Luzerne bzw. Luzernegras (max. 
40% Grasanteil), mehrjährige Blühmischungen und Getreide nebeneinander angebaut. Die Streifen 
sollen ca. 12 m breit sein und dürfen nicht parallel zu evtl. vorhandenen Gehölzgruppen oder Hecken 
verlaufen.
Der Luzerne-Streifen muss bereits im Jahr vor der Nutzung als CEF-Fläche als Untersaat angelegt 
und anschließend drei Hauptnutzungsjahre lang stehen gelassen werden. Der Schnitt erfolgt einmal 
Ende Juni und einmal im September. Der Umbruch vor einer Neuansaat darf erst ab dem 15.10. und 
nur bis zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen. Ab der zweiten Ansaat (i.d.R. viertes Jahr) muss die 
Luzerne im Frühjahr gesät werden.
Der Getreidestreifen muss mit reduzierte Saatgutmenge erfolgen (max. 50 - 70 % der regulären 
Saatgutmenge). Es erfolgt ein Ernteverzicht bis zum 01.10. auf mindestens 50 % der Getreide- 
streifen. Eine Teilernte unter Verwendung einer Mahd mit hohem Schnitt (Ährenernte) und Blassen 
der Stoppeln mit einer Mindesthöhe von 30cm ist möglich. Frühestens ab dem 15.10. kann anschlie- 
ßend eine flache Bodenbearbeitung bis ca. 25cm Tiefe erfolgen. Eine Herbizidmaßnahme mit einem 
problemunkrautspezifischen Herbizid ist nur in Absprache mit der uNB maximal einmal pro Jahr und 
nur im Bereich eines starken Auftretens von Problemunkräutern oder -gräsern erlaubt und muss 
während des Getreideaufwuchses erfolgen. Grundsätzlich ist Wintergetreide bzw. Winterweizen zu 
verwenden, insbesondere der Anbau von Mais ist nicht zulässig. Nachfolgendes Luzernegras soll als 
Untersaat unter Getreide gesät werden. Der Getreidestreifen soll regelmäßig jährlich nachgesät 
werden.
Der Blühstreifen ist mit einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beach- 
tung der standorttypischen Segetalvegetation mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70% der 
regulären Saatgutmenge) einzusäen, um einen lückigen bestand zu erzielen. Die Aussaat erfolgt im 
Frühjahr. Ein Schröpfschnitt im Ansaatjahr ist erlaubt. Mulchen ist nur ab 15.2. bis zum 15.3. und auf 
nicht mehr als 50 % der Fläche des Blühstreifens erlaubt. Bei Neuanlage darf der Umbruch erst ab 
dem 15.10. und bis zu einer Tiefe von maximal 25 cm erfolgen.
Auf der gesamten Ausgleichsfläche besteht ein ganzjähriger Verzicht auf das Ausbringen von 
Rodentiziden, Insektiziden, Herbiziden (Ausnahme: Sonderregelung für Getreidestreifen) und 
Wachstumsregulatoren sowie von Klärschlamm. Die Ausbringung von flüssigen organischen 
Wirtschaftsdüngern ist nur nach Ende der Sperrfrist im Winterausgang und bis zum 15.3. stand- 
ortangepasst gestattet. Feldarbeiten, insbesondere die Ernte, dürfen nur tagsüber durchgeführt 
werden, nicht in der Dämmerung oder in der Nacht während der Aktivitätszeit der Feldhamster.
Das Ersatzhabitat für den Feldhamster wird auf Flrstnr. 5433 mit den Ersatzhabitaten für Feldlerche 
und Wiesenschafstelze kombiniert.
Je nach räumlicher Lage der Maßnahme ist der Einsatz eines Schutzzauns um die Fläche sinnvoll, 
um ein Abwandern der neu umgesiedelten Tiere zu verhindern, ggf. mit zusätzlichem Stromzaun bis 
zur Annahme der neuen Baue als Schutz vor Prädatoren. 
Vor der Umsiedlung der Feldhamster sind ausreichend künstliche Baue in Form von vorgebohrten 
Schräglöchern als Versteckplätze, Schlaf- und Fortpflanzungsstätten anzulegen und sofort mit 
Drahtgitter zu verschließen, um eine Besiedlung durch Fremdarten zu verhindern (hNB UFr 2025). 
Es ist dabei jeweils ein Loch pro Feldhamster herzustellen, das 80 - 100 cm tief schräg in den Boden 
gebohrt wird (hNB UFr 2025). In jedes Schrägloch sollten ca. 300 - 500 g Körnern, oder besser eine 
mindestens 1kg große Menge an Getreide- und Erbsenmischung gegeben werden (hNB UFr 2025, 
NLWKN2016). Im Falle einer Umsiedlung im Spätsommer/Herbst ist die Menge an Futter deutlich zu 
erhöhen, um den Feldhamstern zu ermöglichen, ein für den Winter ausreichenden Nahrungsvorrat 
anzulegen. Die Baue mit dem ausgelegten Futter sind direkt nach der Umsiedlung zunächst für 
einen Tag mit den Fallen bzw. mit Drahtgitter zu verschließen (hNB UFr 2025), um eine sofortige 
Wiederabwanderung der Feldhamster zu verhindern und eine Gewöhnung an die neue Umgebung 
zu ermöglichen.
Die FCS-Maßnahme ist auf den Flur-Nrn. 5427 und 5433, Gemarkung Ettleben festgesetzt. Auf 
beiden Flurstücken werden auch multifunktional die Ausgleichsflächen A3 und A4 (vgl. IV TEXT- 
LICHE FESTSETZUNGEN, Ziff. 3.2) sowie auf Flur-Nr. 5433 die Ausgleichsmaßnahme für Feld- 
lerche und Wiesenschafstelze CEF2 festgesetzt. 

5.0 Örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 BayBO)

5.1 Einfriedungen (Art 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
5.1.1 Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen.

5.1.2 Einfriedungen als Zäune sind mit einer Höhe bis zu max. 2,5 m, incl. Übersteigschutz zulässig. 
Unterbrechungen für Torbereiche sind zulässig.

5.2 Abstandsflächen (Art 6 Abs. 5 BayBO)
5.2.1 Die Abstandsflächen sind gemäß den gültigen gesetzlichen Vorgaben der Bayerischen Bauordnung 

(Art. 6 Abs.5 Satz 1 BayBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, die zuletzt 
durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, einzu- 
halten.

V HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER- 
NAHMEN

1.0 Brandschutz 
Am Zugang zum Objekt ist die telefonische Erreichbarkeit eines Objektverantwortlichen und des 
zuständigen Energieversorgers dauerhaft und fest anzubringen.

2.0 Erfassung der Ausgleichsmaßnahmen im Ökokataster
Die Ausgleichsmaßnahmen sind nach ihrem Abschluss mit dem einschlägigen Meldebogen zur 
Erfassung im Ökoflächenkataster (im Internet unter http: Ökoflächenkataster (ÖFK) - LfU Bayern) 
dem Bayerischen Landesamt für Umwelt, Dienststelle Kulmbach, Referat 56, Schloss Steinhausen, 
95326 Kulmbach, Tel: (09221) 604-5872 und -5876 zuzuleiten.

3.0 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungs- 
maßnahmen (§ 44 BNatSchG)
Auf den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (TNL, Mai 2026) und die Maßnahmenbeschrei- 
bungen wird verwiesen. 

V1 Umweltbaubegleitung 
Die Bauvorbereitungen sowie das Bauvorhaben werden durch eine Umweltbaubegleitung (UBB) 
begleitet. Aufgabe der UBB ist es, die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen zu begleiten und zu kontrollieren sowie bei der sachgerechten Aus- 
führung zu beraten, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Zudem kann die Umweltbaubegleitung 
insbesondere bei unvorhergesehenen Ereignissen (bspw. bei Artvorkommen in Bereichen von Bau- 
stellenflächen) schnell und sachverständig zur Problemlösung beitragen sowie bei ggf. erforderlichen 
behördlichen Anträgen unterstützen.

V2 Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung sowie der bodenkundlichen und archäo- 
logischen Voruntersuchungen
Zum Schutz des Feldhamsters und des Brutgeschäftes der Vögel werden Eingriffe in den Boden und 
die Vegetation außerhalb von Feldwegen, Säumen und anderen Randbereichen der Felder im Zuge 
der Baufeldfreimachung bzw. Voruntersuchungen in den Zeitraum vom 01.11. bis zum 28.02 gelegt. 
Die baubedingten Eingriffe erfolgen somit außerhalb der Brutzeit der Vögel und innerhalb der Über- 
winterungsperiode der Feldhamster. Dabei ist zur Vergrämung von Bodenbrütern und Feldhamstern 
eine Schwarzbrache durch Grubbern und Abheben des Oberbodens herzustellen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Maßnahme erst nach einer erfolgreichen Umsiedlung der Feldhamster und 
anschließender Besatzkontrolle (vgl. V5 „Vermeidung der Beeinträchtigung von Feldham- 
stern“) und dem Vorhandensein von geeigneten und funktionsfähigen Ausgleichsflächen 
möglich ist.
Nach dem erstmaligen Entfernen der Vegetation außerhalb der Brutzeit (s. o.) werden die Bau- 
stellen- bzw. Voruntersuchungsbereiche ab Anfang März bis zum Baubeginn sowie während der 
aktiven Bauphase bei längeren Ruhepausen wöchentlich (in Abhängigkeit zur Witterung/ Bodengüte/ 
Aufwuchsgeschwindigkeit und in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung) durch weiteres 
Grubbern als Schwarzbrache aufrechterhalten, um die Flächen möglichst unattraktiv zu gestalten 
und eine Ansiedlung von Bodenbrütern und Feldhamstern zu verhindern. Bei kürzeren Baupausen, 
in denen kein Vegetationsaufwuchs erfolgt, kann die Vergrämung ausgesetzt werden (ggf. bis zur 
Auslegung von Lastverteilungsplatten). Die Vergrämung durch Schwarzbrache muss in ihrer Funk-
tionstüchtigkeit regelmäßig durch fachkundiges Personal bestätigt werden (vgl. V1 „Umweltbaube- 
gleitung“).

V3 Vermeidung der Beeinträchtigung von Bodenbrütern 
Sollte das oben beschriebene Vorgehen der Maßnahme V2 „Zeitliche Beschränkung der Baufeld- 
freimachung“ aus Gründen der Bauorganisation nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich sein, können nach Absprache mit der Umweltbaubegleitung alternativ vor Brutbeginn (1. 
März) innerhalb des Eingriffsbereichs Platten ausgelegt oder im Bereich von sensiblen Biotopen 
Pfosten aufgestellt werden, die am oberen Ende mit Flatterband versehen werden. Hierdurch sollen 
eine optische Vergrämung erzielt und eine Ansiedlung von Bodenbrüter verhindert werden, sodass 
die Bauarbeiten auch innerhalb der Brutzeit durchgeführt werden können. Die Wirksamkeit der Maß- 
nahme muss jedoch vor Baubeginn durch eine vorhergehende Kontrolle durch die Umweltbaubeglei- 
tung sichergestellt werden. Werden hierbei Brutvorkommen nachgewiesen, sind die Arbeiten bis 
zum Ausfliegen der Jungen auszusetzen.
Auch bei dieser Maßnahme ist zu beachten, dass v.a. das Auslegen von Bodenplatten erst 
nach einer erfolgreichen Umsiedlung der Feldhamster und anschließender Besatzkontrolle 
(vgl. V5 „Vermeidung der Beeinträchtigung von Feldhamstern“) und dem Vorhandensein von 
geeigneten und funktionsfähigen Feldhamster-Ausgleichsflächen möglich ist.

V4 Vermeidung der Beeinträchtigung von Zauneidechsen 
Durch das Vorhaben wird ein von West nach Ost querender Grasweg als Zauneidechsenhabitat be- 
ansprucht. Zum Schutz der Zauneidechsen sind an dem betroffenen Feldweg mit Säumen und Feld- 
rändern innerhalb des Eingriffsbereichs benötigte Erd- und Bodeneingriffe je nach Witterungsverlauf 
nur im Zeitraum April bis Mitte/Ende Mai bzw. August bis Mitte/Ende September durchzuführen. 
Zusätzlich wird der Feldweg vor Beginn der Erd- und Bodeneingriffe beginnend bereits im Frühjahr 
2027 als Habitat unattraktiv gestaltet. Hierzu wird die Fläche gemäht und die Vegetation dauerhaft 
kurz gehalten, sowie Versteckmöglichkeiten wie Totholz und Steine (sofern vorhanden) entfernt und 
zur vorgesehenen temporären CEF-Fläche (vgl. CEF4) gebracht. Ein Beginn der Erd- und Boden- 
arbeiten erfolgt erst nach einer Nachkontrolle des Graswegs auf Zauneidechsenbesatz und an- 
schließender Baufeldfreigabe durch die UBB bei negativem Befund.
Die übrigen Eingriffsflächen sind vor Beginn der Erd- und Bodenarbeiten ebenfalls mit einem orts- 
festen Reptilienschutzzaun aus glatter Folie zu umzäunen. Hierbei soll der Zaun so angebracht wer- 
den, dass ein Auswandern aus den betroffenen Flächen ermöglicht, ein Einwandern jedoch verhin- 
dert wird. In diesem Sinne soll der Zaun auf der Eingriffsseite etwa eine 45° Neigung aufweisen und 
alle 10 m Übersteighilfen wie Bretter oder kleine Erdwälle bieten. Auf der dem Eingriff abgewandten 
Seite hingegen ist der Zaun umzuschlagen und mit Sand oder Erdreich niedrig abzudecken. Die 
Zäune sind durch die UBB bis zum Ende der Bautätigkeit einmal wöchentlich auf Funktionstüchtig- 
keit zu prüfen. Die Anlage der Schutzzäune kann dabei mit der Maßnahme V5 „Vermeidung der 
Beeinträchtigung von Feldhamstern“ kombiniert werden.

V5 Vermeidung der Beeinträchtigung von Feldhamstern
Bei einer notwendigen Umsiedlung der Feldhamster, hat die Umsiedlung bei einer Frühjahrsumsie- 
dlung nach einer vorherigen Kontrolle auf Winterbaue in der Zeit nach dem Erwachen aus dem 
Winterschlaf und vor Geburt der Jungen (frühestens 01. Mai bis zum 15. Mai des jeweiligen Jahres) 
zu erfolgen (hNB UFr 2025, NLWKN 2016). Dabei kann die Kontrolle auf Winterbaue erst am 15. Mai 
des jeweiligen Jahres abgeschlossen werden (hNB UFr 2025). Bei einer Umsiedlung Ende Sommer 
erfolgt eine Kontrolle auf den relevanten Flurstücken direkt nach der Ernte und vor dem Umbruch, 
anschließend wird die Umsiedlung im Zeitraum vom 20. August bis 10. September durchgeführt 
(hNB UFr 2025). Bei ggf. witterungsbedingt notwendigen Änderungen der Umsiedlungszeiträume 
werden diese mit möglichst großem Vorlauf mit der höheren Naturschutzbehörde an der Regierung 
von Unterfranken abgestimmt. Aus fachgutacherlicher Sicht ist eine Spätsommerumsiedlung 
vorzuziehen, da bei einer Frühjahrsumsiedlung nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich bereits 
wenig mobile Jungtiere in den Bauen befinden, die mit den oberirdischen Fallen nicht erfasst und 
umgesiedelt werden können. 
Der Beginn der Umsiedlung ist der höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Unterfranken 
vorab anzuzeigen. Der Fang für die Umsiedlung erfolgt jeweils mit Drahtwippfallen (Rattenfallen), die 
direkt an die Baue gestellt werden. Die Fallen sind zum Schutz vor Prädatoren, Licht und Nässe 
abzudecken und mit Nahrung wie Mais, Karotten und Äpfel als Lockmittel zu bestücken. Jeder Bau 
wird mindestens drei Nächte lang befangen und hierbei die Fallen alle 3 - 3,5 Stunden kontrolliert 
(hNB UFr 2025, NLWKN 2016). Fangaktionen am Tag sollten aufgrund höherer Gefahren durch 
Prädatoren, Hitzestress etc. vermieden werden. Für den Transport der Feldhamster zur Ersatzfläche 
werden Transportboxen eingesetzt, um den Stress bei den Tieren möglichst gering zu halten. Baue, 
an denen die Fangaktion abgeschlossen wurde, sind nach dem Abbau der Fallen oberirdisch zu 
verschließen, um eine Wiederbesiedlung zu verhindern. Eine anschließende regelmäßige Kontrolle 
der verschlossenen Baue prüft, ob die Röhren von innen wieder geöffnet wurden. In diesem Fall sind 
die Fangaktion und die anschließende Baukontrolle zu wiederholen (NLWKN 2016). Der Fang und 
die Umsiedlung der Feldhamster sind nur von einer qualifizierten Fachkraft bzw. unter deren 
Anleitung durchzuführen (hNB UFr 2025).
Nach der Fang- und Umsiedlungsaktion findet eine Abschlusskontrolle statt. Werden dabei weder 
neue noch wieder geöffnete Baue auf der Eingriffsfläche festgestellt, gilt die Fläche zum Zeitpunkt 
der Abschlusskontrolle als nicht (mehr) vom Hamster besiedelte Fläche (NLWKN 2016).
Im Anschluss an die im Vorfeld zur Datenerhebung stattfindenden Feldhamsterkartierungen können 
ggf. bereits vor Baubeginn bzw. vor der Umsiedlung und vor der Durchführung der Maßnahme V2 
„Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung sowie der bodenkundlichen und archäologischen 
Voruntersuchungen“ präventiv Flächen, auf denen keine Feldhamster nachgewiesen wurden, 
eingezäunt werden, um ein Einwandern bis zum Baubeginn zu verhindern und den potenziellen 
Umfang der Umsiedlungen zu verringern.
Eine Umsiedlung ist nur bei vorheriger Umsetzung der Maßnahme FCS1 möglich. Auf den Umsied- 
lungsflächen sollten Besatzdichten von 2 - 3 Tieren je ha eingehalten werden.
Nach der Umsiedlung ist die Vergrämungsmaßnahme (Herstellung und Aufrechterhaltung einer 
Schwarzbrache, siehe Maßnahme V2 „Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung sowie der 
bodenkundlichen und archäologischen Voruntersuchungen“) durchzuführen und als zusätzlichen 
Schutz der Feldhamster auf den Baustellenflächen ein Schutzzaun um den Eingriffsbereich 
anzubringen, um ein Einwandern der Tiere in den Baustellenbereich zu verhindern.
Der Zaun ist aus mindestens 50 cm hohen Blech anzubringen und sollte nicht überkletterbar sein. 
Die Anlage des Schutzzauns kann dabei mit der Maßnahme V4 „Vermeidung der Beeinträchtigung 
von Zauneidechsen“ kombiniert werden. Ab Ende der Winterruhe des Feldhamsters (Ende März bis 
Anfang Mai, je nach Witterung und mikroklimatischer Lage) erfolgt im Rahmen der Maßnahme V1 
„Umweltbaubegleitung“ eine Baufeldkontrolle mit mindestens drei Begehungen, um den Baustellen- 
bereich auf Feldhamsterbesatz zu prüfen. Werden Feldhamsterbaue nachgewiesen, sind die Arbei- 
ten bis zur erfolgten Umsiedlung der Tiere und Nachkontrolle des Baufeldes auszusetzen.

V6 Vermeidung der Beeinträchtigung von Haselmäusen 
Potenzielle Haselmaushabitate befinden sich nicht innerhalb der Vorhabenfläche, jedoch wenige 
Meter außerhalb des geplanten Eingriffsbereichs im Südosten entlang der Bahntrasse in Form einer 
Gehölzreihe. Aufgrund der engen Nähe zum Baufeld kann eine Beanspruchung durch Bautätigkeiten 
nicht ausgeschlossen werden. Zum Schutz der Haselmaus wird daher die Gehölzreihe mit Flatter- 
band abgegrenzt, um insbes. ein Befahren des Wurzelbereichs, der als Winterschlafplatz genutzt 
wird, zu verhindern.
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